
„… Sie übersandten eine Legislativeingabe, mit der Sie eine Änderung des § 9 Landeswahlge-
setz begehren. Im Einzelnen wünschen Sie die Beibehaltung der bisherigen Bemessungs-
grundlage „Bevölkerungszahl“ statt „Zahl der Stimmberechtigten“. 

Bei Ihrer Legislativeingabe handelt es sich um eine öffentliche Petition. Die Mitzeichnungsfrist, in 
der keine weiteren Personen mitzeichneten, endete am 20. November 2014. 

Der Petitionsausschuss hat in seiner 30. Sitzung am 16. Dezember 2014 über Ihre Legislativ-
eingabe beraten und den Beschluss gefasst, dem Anliegen nicht abzuhelfen. 

Damit der Petitionsausschuss alle Gründe, die für oder gegen eine Änderung der bestehenden 
Gesetzeslage sprechen, berücksichtigen kann, wurde das fachlich zuständige Ministerium des 
Innern, für Sport und Infrastruktur im Vorfeld zunächst um eine Stellungnahme zu Ihrem Anlie-
gen gebeten. 

Das Ministerium hat mit Schreiben vom 12. November 2014 folgende Stellungnahme abge-
geben: 

„Zu der Legislativeingabe, mit der eine Beibehaltung der bisherigen Regelung des § 9 des 
Landeswahlgesetzes (LWahIG), wonach Bemessungsgrundlage für die Einteilung der Bezir-
ke in Wahlkreise und die Größe der Wahlkreise die Bevölkerungszahlen sind, gefordert wird, 
nehme ich wie folgt Stellung: 

Nach der geltenden Rechtslage wird das Land für Landtagswahlen in vier Bezirke und 51 
Wahlkreise eingeteilt (§ 9. Abs. 1 LWahIG). Bemessungsgrundlage für die Einteilung der 
Bezirke in Wahlkreise sowie die Größe der Wahlkreise sind die Bevölkerungszahlen (§ 9 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und 4 LWahlG). Bei der Ermittlung der Bevölkerungszahlen bleiben 
Ausländer unberücksichtigt (§ 9 Abs. 5 LWahlG). 

Durch das Siebte Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes vom 23. Oktober 
2014, das in Kürze verkündet wird, wurde als Bemessungsgrundlage für die Einteilung der 
Bezirke in Wahlkreise und die Größe der Wahlkreise die Zahl der Stimmberechtigten einge-
führt. 

Da Artikel 1 Nr. 1 des Siebten Landesgesetzes zur Änderung des Landeswahlgesetzes mit 
den Änderungen des § 9 LWahIG erst mit Ablauf des Tages, an dem der 17. Landtag zusam-
mentritt, in Kraft tritt, wird die Bemessungsgrundlage „Zahl der Stimmberechtigten“ erstmals 
bei der übernächsten Landtagswahl für die Einteilung der Bezirke in Wahlkreise und die Größe 
der Wahlkreise maßgebend sein. 

Im Gesetzentwurf der Landesregierung, der dem Siebten Landesgesetz zur Änderung des 
Landeswahlgesetzes zugrunde liegt (Drucksache 16/3970), wird zur Begründung für die Um-
stellung der Bemessungsgrundlage auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 
31. Januar 2012 (2 BvC 3/11), der sich auf die Wahlkreiseinteilung bei Bundestagswahlen (§ 
3 des Bundeswahlgesetzes) bezieht, hin gewiesen. In dem Beschluss wurde vom Bundes-
verfassungsgericht u.a. ausgeführt, dass die in Artikel 38 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes 
verankerte Wahlrechtsgleichheit im Grundsatz eine Einteilung der Wahlkreise auf der Grund-
lage der Zahl (nur) der Wahlberechtigten gebietet. Anknüpfungspunkt des Gleichheitsgrund-
satzes des Artikels 38 Abs. 1 des Grundgesetzes seien die Wahlberechtigten, nicht die 
Wohnbevölkerung. Die Wahlgleichheit sei an die Trägerschaft von Rechten, konkret des 
Wahlrechts, gekoppelt. Das Gleichheitserfordernis beanspruche Geltung im Verhältnis der 
Wahlberechtigten untereinander. Bei der Mehrheitswahl verlange die Wahlrechtsgleichheit, 
dass alle Wähler über den gleichen Zählwert ihrer Stimmen hinaus mit annähernd gleicher 
Erfolgschance am Kreationsvorgang teilnehmen können. Der Gesetzgeber habe daher eine 
Bemessungsgrundlage für die Wahlkreiseinteilung zu wählen, die die Chancengleichheit aller 
an der Wahl Beteiligten wahrt. Dementsprechend habe er dafür Sorge zu tragen, dass jeder 
Wahlkreis möglichst die gleiche Zahl an Wahlberechtigten umfasse. Die Wahlrechtsgleichheit 
werde allerdings auch bei Heranziehung der deutschen Wohnbevölkerung als Bemessungs-



grundlage nicht beeinträchtigt, solange sich der Anteil der Minderjährigen an der deutschen 
Wohnbevölkerung regional nur unerheblich unterscheide. 

Da nach den Feststellungen des Statistischen Landesamtes der Anteil Minderjähriger an der 
deutschen Wohnbevölkerung in Rheinland-Pfalz im Wesentlichen gleichmäßig verteilt ist, 
wurde in dem Gesetzentwurf vorgesehen, dass es für die nächste Landtagswahl noch bei 
der Bemessungsgrundlage deutsche Wohnbevölkerung bleiben soll. Ab der übernächsten 
Landtagswahl soll als Bemessungsgrundlage die Zahl der Stimmberechtigten maßgebend 
sein. 

Der Landtag hat den Gesetzentwurf der Landesregierung in den hier relevanten Teilen unve-
rändert beschlossen. Zuvor hatte auch der Wissenschaftliche Dienst des Landtags empfoh-
len, aus Gründen der Rechtssicherheit künftig nur noch auf die Gruppe der Wahlberechtigten 
abzustellen. 

Der Petent wendet sich gegen die Umstellung der Bemessungsgrundlage für die Wahlkreis-
einteilung auf die Zahl der Stimmberechtigten mit dem Argument, dass dies zu Lasten ländli-
cher Regionen gehe. Im städtischen Bereich würden die Wahlkreise größer, weil in der Re-
gel in den Städten der Anteil der Nichtwahlberechtigten viel höher sei. Die wahlpsychologi-
sche Wirkung werde sein, dass Wahlkampf nur noch für die nach deutschem Wahlrecht 
Wahlberechtigten gemacht werde. Die repräsentative Wirkung der Abgeordneten schrumpfe 
auf die Gruppe der Wahlberechtigten. 

Die Argumentation des Petenten übersieht, dass schon nach dem geltenden Landtagswahl-
recht Bemessungsgrundlage für die Einteilung der Bezirke in Wahlkreise und die Größe der 
Wahlkreise die deutsche Wohnbevölkerung ist. Wie vorstehend bereits erwähnt, bleiben 
nach § 9 Abs. 5 LWahIG Ausländer bei der Ermittlung der Bevölkerungszahlen unberück-
sichtigt. Ferner ist nicht zu erwarten, dass allein durch die Umstellung der Bemessungs-
grundlage Wahlkreisveränderungen notwendig werden. Die Landesregierung hat in ihrem 
Wahlkreisbericht vom 21. Januar 2014 (Drucksache 16/3215) unter Zugrundelegung der An-
gaben des Statistischen Landesamtes dargelegt, dass der Anteil minderjähriger Deutscher 
im Land weitgehend homogen ist (vgl. Ausführungen auf Seite 3 und Anlage 5).“ 

Der Petitionsausschuss hat sich diesen Gründen angeschlossen und derzeit keine Möglichkeit 
gesehen, Ihr Anliegen und die damit verbundene Änderung der Gesetzeslage zu unterstützen. 
Ihre Legislativeingabe wurde deshalb nicht einvernehmlich abgeschlossen. 

Dieser Bescheid wird gemäß Nummer 12 der Verfahrensgrundsätze für die Behandlung von 
öffentlichen Petitionen im Internet veröffentlicht.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


